
S A T Z U N G

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen Kulturraum Freiburg. Er soll in das Vereinsregister
eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.".

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Freiburg im Breisgau.

(3) Die Geschäftsadresse liegt in Freiburg im Breisgau.

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

(1) Der Zweck des Vereins besteht darin, der Subkultur in Freiburg eine starke und
repräsenta�ve Stimme zu verleihen, um deren Erhalt weiterhin zu fördern.

(2) Der Zweck des Vereins wird insbesondere dadurch verwirklicht, dass wir die Kräfte aller
Gruppen, Vereine, Verbände und Interessenvertretungen, die unser Ziel teilen, bündeln und
vernetzen, um die Bedeutung und Sichtbarkeit der Subkultur in Freiburg nachhal�g zu
stärken.

(3) Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tä�g.

(3.1) Die Mitgliederversammlung kann abweichend von Absatz 3 beschließen, dass den
Vorstandsmitgliedern eine angemessene pauschale Tä�gkeitsvergütung gezahlt wird.

(4) Der Verein ist konfessionell unabhängig und parteipoli�sch ungebunden und tri�
fremdenfeindlichen und anderen diskriminierenden und menschenverachtenden
Verhaltensweisen entschieden entgegen.

§ 3 Mitgliedscha�

(1) Der Verein hat ordentliche Mitglieder, Fördermitglieder und Ehrenmitglieder.
Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juris�sche Person werden.

(2) Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juris�sche Person werden,
die die Vereinsziele unterstützen möchte. Ordentliche Mitglieder gestalten die Belange des
Vereins ak�v mit und verfügen bei Mitgliederversammlungen über Antrags-, Rede-, S�mm-
und Wahlrecht, sofern sie anwesend sind.

(3) Fördermitglied kann jede natürliche oder juris�sche Person werden, die weder
ordentliches noch Ehrenmitglied ist, die Vereinsziele unterstützen möchte oder sich diesen
in besonderer Weise verbunden fühlt und den Verein durch jährliche Förderbeiträge
unterstützen will. Fördermitglieder besitzen auf Versammlungen Rede- und Antragsrecht,
jedoch kein S�mm- und Wahlrecht.



(4) Die Aufnahme in den Verein ist schri�lich beim Vorstand zu beantragen. Bei
Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der
Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des
Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen.

(5) Gegen die Ablehnung der Aufnahme und gegen den Ausschluss aus dem Verein kann die
betroffene Person binnen eines Monats nach Zugang der Entscheidung, Beschwerde
einlegen. Über die Beschwerde entscheidet die nächste Mitgliederversammlung.

(6) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sons�ge
Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern
auf Lebenszeit ernennen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedscha�

(1) Die Mitgliedscha� im Verein endet durch Tod (bei juris�schen Personen mit deren
Erlöschen), Austri� oder Ausschluss.

(2) Der Austri� ist schri�lich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austri� kann nur mit
einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschä�sjahres erklärt werden.

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein
ausgeschlossen werden, wenn es

a) das Ansehen oder die Interessen des Vereins schuldhaft in schwerwiegender Weise
schädigt oder

b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Aufnahmegebühr oder seiner
Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schri�licher Mahnung unter Androhung des
Ausschlusses die Rückstände nicht eingezahlt hat. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in
der Mitgliederversammlung zu den Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese
sind ihm mindestens zwei Wochen vorher
mitzuteilen.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an
gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches S�mm- und
Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, seine
Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das Vereinsleben durch
seine Mitarbeit zu unterstützen.

§ 6 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge

(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden jährlichen Mitgliedsbeitrag zu
entrichten.



(2) Die Höhe der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge wird von der
Mitgliederversammlung festgelegt.

(3) Ehrenmitglieder sind von der Aufnahmegebühr und den Mitgliedsbeiträgen befreit.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung, sowie von der
Mitgliederversammlung gewählte Arbeitskreise.

§ 8 Vorstand

(1) Der Gesamtvorstand besteht aus dem ersten und zweiten Vorsitzenden, sowie dem
Schatzmeister und dem Schri�führer. Weitere Vorstandsmitglieder können gemäß der
Satzung ernannt werden.

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den ersten und zweiten
Vorsitzenden vertreten. Diese sind einzeln zur Vertretung des Vereins berech�gt.

(3) Den Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe der
Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 9 Aufgaben des Vorstands

Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die
Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung
b) Einberufung der Mitgliederversammlung
c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
d) Verwaltung des Vereinsvermog̈ens und Buchführung
e) Erstellung des Jahreshaushaltplans und des Jahresberichtes
f) Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern.

§ 10 Bestellung des Vorstands

(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von
zwei Jahren einzeln gewählt.
Mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand.
Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die
Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit
bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt.

(2) Scheidet ein Mitglied vorzei�g aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden
Mitglieder des Vorstands berech�gt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers
durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.



(3) Wählbar sind nur Vereinsmitglieder.

§ 11 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands

(1) Der Vorstand tri� nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom ersten oder
zweiten Vorsitzenden, unter Einhaltung einer Einberufungsfrist von einer Woche,
einberufen.

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Bei
der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gül�gen S�mmen. Bei
S�mmengleichheit entscheidet die S�mme des ersten oder zweiten Vorsitzenden.

(3) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom
Protokollführer sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter
oder einem anderen Mitglied des Vorstands zu unterschreiben.

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:

a) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung
b) Beschlussfassung über die Auflosüng des Vereins
c) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge
d) Ernennung von Ehrenmitgliedern
e) Entscheidung über den Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein
f) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder
g) Entgegennahme des Jahresberichts und sons�ger Berichte des Vorstandes
h) Entlastung des Vorstandes

§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine
ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schri�lich unter
Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. Die
Einberufung erfolgt schri�lich an die letzte vom Mitglied bekanntgegebene Adresse
unter Angabe der Tagesordnung. Mitglieder, die dem Verein eine E-Mail-Adresse mitgeteilt
haben, können auch elektronisch durch E-Mail, an die zuletzt in Tex�orm mitgeteilte E-Mail-
Adresse geladen werden.

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens
eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schri�lich eine Ergänzung der
Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur
Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der
Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der
Mehrheit der S�mmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die
eine Änderung der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des
Vereins zum Gegenstand haben.



(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es
das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies
schri�lich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen
Verhinderung von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die
Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.

(5) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Dri�el aller
Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet,
innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen
Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen.

(6) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abs�mmung mit der Mehrheit der
S�mmen der anwesenden Mitglieder. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der
S�mmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der
abgegebenen gül�gen S�mmen erhalten hat; zwischen mehreren Kandidaten ist
eine S�chwahl durchzuführen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der
Mehrheit von drei Vierteln, der Beschluss über die Änderung des Zwecks oder die Auflösung
des Vereins der Zus�mmung von neun Zehnteln der anwesenden Mitglieder.

(7) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein
Protokoll zu fer�gen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu
unterschreiben ist.

§ 15 Kassenführung

(1) Der Schatzmeister hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und eine Jahresrechnung
zu erstellen.

(2) Die Jahresrechnung wird von einem Kassenprüfer geprüft, der von der
Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt wird. Die geprü�e
Jahresrechnung ist der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

§ 16 Salvatorische Klausel

(1) Sollten einzelne Bes�mmungen dieser Satzung rechtsunwirksam sein oder werden, so
bleibt die Wirksamkeit aller anderen Bes�mmungen hiervon unberührt.

(2) Eine rechtsunwirksame Bes�mmung ist durch die Mitgliederversammlung durch eine
rechtswirksame Bes�mmung zu ersetzen, die in ihrer Wirkung dem Sinn der ursprünglichen
Bes�mmung weitestmöglich entspricht.

§ 17 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen



(1) Die Auflosüng des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit
von 3/4 der abgegebenen gül�gen S�mmen erforderlich.

(2) Im Falle der Auflösung des Vereins sind die Vorsitzenden des Vorstands gemeinsam
vertretungsberech�gte Liquidatoren, soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes
beschließt.

(3) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall der steuerbegüns�gten Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere
steuerbegüns�gte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der Kunst und
Kultur.

(4) Die vorstehenden Bes�mmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die
Rechtsfähigkeit entzogen wurde.

Freiburg 18.06.2024


